
                                                                                                                           
 

  

SMA Solar Technology AG 
c/o ITTEB GmbH & Co. KG 
Vogelanger 25 
86937 Scheuring 
Germany 

 
Telefax: +49 8195 77 88 600 
E-Mail: sma2019@itteb.de 
 
 
SMA Solar Technology AG, Niestetal 
Ordentliche Hauptversammlung am 28. Mai 2019 
 
 
Formular für Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch von der SMA Solar Technology AG benannte 
Stimmrechtsvertreter, sofern nicht das auf der Rückseite der Eintrittskarte aufgedruckte Formular verwendet wird. 
 
Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des 
Anteilsbesitzes, die auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts sind. 
Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite und der Eintrittskarte. 
 
PERSON DES ERKLÄRENDEN 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
Nachname bzw. Firma*   Anzahl Aktien* 
 

_________________________________    
Vorname*     Eintrittskarte Nr.* 
 
_________________________________ 
PLZ / Ort* 
 
__________________________________________________ 
Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen 
 
* Pflichtfelder (Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Versammlung). Bitte l e s e r l i c h  in Druckbuchstaben ausfüllen. 
 

____________________________________________________________________ 
 
Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigt haben, 
können Sie sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Hierzu erteilen Sie nachfolgend die gewünschten 
Weisungen und die Vollmacht und senden das Formular bis spätestens Sonntag, den 26. Mai 2019 (Eingangsdatum) an obige Adresse.  
 
Ich/wir bevollmächtige(n) die von der SMA Solar Technology AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Christine Rosenkranz und Frau Steffi Laili Ansari, 
jeweils geschäftsansässig SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal) jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns 
– unter Offenlegung meines/unseres Namens – auf der ordentlichen Hauptversammlung der SMA Solar Technology AG am 28. Mai 2019 zu vertreten 
und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.  
 
Bitte kreuzen Sie eine der nachfolgenden Alternativen an:  
 
   Ich/wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung* zu stimmen. 
oder 
   Ich/wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung gegen den Vorschlag der Verwaltung* zu stimmen. 
oder 
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   Ich/wir erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen: 
 

TAGESORDNUNGSPUNKTE: Ja* Nein* Enthaltung* 
2. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2018    
3. Einzelentlastung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2018    
a) Herr Ulrich Hadding    
b) Herr Dr.-Ing. Jürgen Reinert    
c) Herr Pierre-Pascal Urbon     
4. Einzelentlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2018    
a) Herr Roland Bent    
b) Herrn Oliver Dietzel    
c) Herr Peter Drews    
d) Herr Dr. Erik Ehrentraut    
e) Herr Kim Fausing    
f) Herr Johannes Häde    
g) Frau Heike Haigis    
h) Frau Alexa Hergenröther    
i) Frau Yvonne Siebert    
j) Herr Dr. Matthias Victor    
k) Herr Hans-Dieter Werner    
l) Herr Reiner Wettlaufer    
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie, für den Fall 

einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das 
erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 

   

     
     

 
* Bezieht sich jeweils auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung bzw. bei TOP 5 auf den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats. Zu jedem Tagesordnungs-
punkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Der genaue Wortlaut der Tagesordnungspunkte und der hierzu gemachten Beschlussvorschläge ergibt 
sich aus der am 11. April 2019 veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung.  
 
 
___________________________________________________________________ 
Datum, Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB, z. B. Unterschrift(en) oder Name der/des Erklärenden 
 
RECHTLICHE HINWEISE ZUR BEVOLLMÄCHTIGUNG DER VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER 
 
Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und fristgerechter Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes berechtigen auch nach der 
Erteilung einer Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zur Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen hierzu 
bevollmächtigten Dritten. Bei Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen bevollmächtigten Dritten werden die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter von der ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Soweit zu einzelnen Beschlussfassungen keine 
eindeutige Weisung erteilt wird, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Zur 
Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, stehen die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.  
 
Bitte füllen Sie das Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. 
Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht bei der 
Gesellschaft zugegangen ist oder eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht 
möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.  
 
HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ FÜR DIE TEILNEHMER DER HAUPTVERSAMMLUNG DER SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 
 
Die SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, verarbeitet als Verantwortlicher personenbezogene Daten der Aktionäre (Name und 
Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) sowie gegebenenfalls 
personenbezogene Daten der Aktionärsvertreter auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für 
die Teilnahme an der Hauptversammlung der SMA Solar Technology AG rechtlich zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c) Datenschutzgrundverordnung i.V.m. §§ 118 ff. Aktiengesetz. Die SMA Solar Technology AG erhält die personenbezogenen 
Daten der Aktionäre in der Regel über die Anmeldestelle von dem Kreditinstitut, das die Aktionäre mit der Verwahrung ihrer Aktien beauftragt haben (sog. 
Depotbank). 
  
Die von der SMA Solar Technology AG für die Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister verarbeiten die 
personenbezogenen Daten der Aktionäre ausschließlich nach Weisung der SMA Solar Technology AG und nur soweit dies für die Ausführung der 
beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der SMA Solar Technology AG und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff 
auf personenbezogene Daten der Aktionäre haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln. Darüber hinaus 
sind personenbezogene Daten von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, die an der Hauptversammlung teilnehmen, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
(insbesondere das Teilnehmerverzeichnis, § 129 Aktiengesetz) für andere Aktionäre und Aktionärsvertreter einsehbar. Die SMA Solar Technology AG 
löscht die personenbezogenen Daten der Aktionäre im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für 
die ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang mit etwaigen Verwaltungs- 
oder Gerichtsverfahren benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. 
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Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktionäre das Recht, Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten und die 
Berichtigung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen. Zudem steht den Aktionären ein 
Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden zu (Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 
Wiesbaden, poststelle@datenschutz.hessen.de). 
 
  
Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erreichen Aktionäre den Datenschutzbeauftragten der SMA Solar 
Technology AG unter: 
  
SMA Solar Technology AG 
Sonnenallee 1 
34233 Niestetal  
Tel: 0561 9522 3636 
E-Mail datenschutz@sma.de 
 
 


